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Präambel: 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit sind im Satzungstext durchgängig alle Personen, Funktionen und Amtsträ-
gerbezeichnungen in der männlichen Form gefasst. Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit 
sowohl weibliche wie männliche oder diverse Funktions- und Amtsträger angesprochen. 
 
Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter treten rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Be-
strebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller 
Art ist, entschieden entgegen. 
Er sorgt im Rahmen seiner Möglichkeiten für eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts, der Toleranz 
und der Transparenz von Rechten der Mitglieder, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. 
 
 
 



§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein trägt den Namen "Schachgemeinschaft Dortmund 1926 e.V." (SGDO).  Er hat seinen Sitz in 

Dortmund und ist in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht eingetragen. 
2. Die SGDO umfasst die Schachvereine der Städte Dortmund und Lünen. Schachvereine aus 

angrenzenden Städten und Gemeinden können der SGDO auf Antrag beitreten. Die SGDO ist Mitglied 
im Schachverband Ruhrgebiet e.V. (SVR) und im Schachbund Nordrhein Westfalen e.V. (SBNRW) und 
erkennt deren Satzung und Ordnungen an. 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 
§ 2 Zweck 
 
Der Zweck der SGDO ist die Förderung des Sports, insbesondere des Schachsports, sowie der sportlichen 
Jugendhilfe. 

 
Diese Zwecke werden insbesondere verwirklicht durch: 

1. Die Pflege und Förderung des Schachsports 
2. Die ideelle, materielle und personelle Unterstützung der der SGDO angeschlossenen gemeinnützi-

gen Mitgliedsorganisationen  
3. Organisation eines Übungs- und Kursbetriebes im Freizeit- und Breitensport sowie im Leistungs-

sport 
4. Durchführung von Sport und sportlichen bzw. außersportlichen Veranstaltungen für Mitglieder und 

Nichtmitglieder 
5. Organisation und Durchführung von Bezirkseinzel- und Mannschaftsmeisterschaften 
6. Die Planung und Durchführung von Qualifizierungsangeboten  
7. Dezentrale Lehrarbeit, vor allem Durchführung von Lizenzaus und –fortbildungen sowie Weiterbil-

dungen und Schulungen im Rahmen des Lizenzsystems des LSB-NRW  
8. Öffentlichkeitsarbeit 
9. Sportpolitische Arbeit 
10. Aufbau und Pflege von Netzwerken 
11. Aus-/Weiterbildung und Einsatz von Übungsleitern, Trainern und Helfern. 
12. Die Bekämpfung jeder Form des Dopings und das Eintreten für präventive und repressive Maßnah-

men, die geeignet sind, den Gebrauch verbotener leistungssteigernder Mittel und/oder Methoden 
zu unterbinden, in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesfachverband. Näheres regelt die Anti-
Doping Ordnung des Bundesverbandes 

13. Die Beteiligung an Kooperationen 
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel des Vereins 
dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Mitglied der SGDO können alle Vereine werden, die den Schachsport im Bereich der Städte Dortmund und 
angrenzenden Gemeinden betreiben.  



Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Erklärung an den geschäftsführenden Vorstand beantragt.  
Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung 
beginnt die Mitgliedschaft. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht 
begründet werden.  
Gegen die Ablehnung kann der Antragsteller Widerspruch beim geschäftsführenden Vorstand einlegen 
über den die nächste Mitgliederversammlung endgültig entscheidet. 
Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in 
der jeweils gültigen Fassung an. 
 
 
§ 5 Arten der Mitgliedschaft         
 
Die SGDO besteht aus: 

- ordentlichen Mitgliedern 
- außerordentlichen Mitgliedern 
- Ehrenmitgliedern  

 
1. Ordentliche Mitgliedschaft 
Ordentliche Mitglieder leisten den üblichen Mitgliedsbeitrag und können sämtliche Angebote des Vereins   
im Rahmen der bestehenden Ordnungen nutzen. 
 
Voraussetzungen für die ordentliche Mitgliedschaft von juristischen Personen sind: 
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit wegen der Förderung des Sports, insbesondere des Schachsports,   
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung liegt vor.  
Deren Satzungen stehen nicht im Widerspruch zur Satzung der SGDO. 
 
2. Außerordentliche Mitglieder 
Außerordentliche Mitglieder sind sonstige juristische Personen/Organisationen, deren Tätigkeiten weitge-
hend  im schachsportlichen Bereich liegen.  
Außerordentliche Mitglieder haben keinen Anspruch auf finanzielle, personelle oder materielle Förderung  
durch die SGDO. 
 
3. Ehrenmitglieder  
Personen, die sich um den Schachsport oder die SGDO besonders verdient gemacht haben, können auf Vor-
schlag des geschäftsführenden Vorstands durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Die Ehrenmitglieder sind zu den Mitgliederversammlungen einzuladen. 
 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet 

- durch Austritt 
- durch Ausschluss 
- bei Verlust der Rechtsfähigkeit 

 
1. Der Austritt ist in Textform mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand zu erklären.  
 
2.  Ein Ausschluss aus der SGDO kann erfolgen  
- wenn ein Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt 
- bei grobem oder wiederholtem Vergehen gegen die Satzung oder Ordnungen der SGDO 
- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben, unsportlichen Verhaltens 



- wenn ein Mitglied der SGDO das Ansehen der SGDO, insbesondere durch Äußerung extremistischer oder            
verfassungsfeindlicher Gesinnung bzw. Haltung innerhalb und außerhalb des Vereins, schädigt oder zu 
schädigen versucht. 
 
Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung in Textform zuzuleiten. Das be-
troffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag auf Ausschluss 
Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom geschäftsführenden Vorstand unter Berücksichtigung ei-
ner zugegangenen Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den Antrag zu entscheiden.  
Der Ausschluss wird dem betroffenen Mitglied in Textform mitgeteilt und ist mit Zugang wirksam.  
Gegen den Ausschluss besteht das Recht des Widerspruchs.  
Er ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand    
einzulegen. Über den Widerspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. 
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche aus der Mitgliedschaft gewährten Rechte. Die Bei-
tragspflicht erlischt mit Beendigung des Geschäftsjahres an dem die Mitgliedschaft endet. Vereinseigene 
Gegenstände sind dem Verein zurückzugeben oder wertmäßig abzugelten. 
Dem  -ehemaligen-  Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch ausstehender Beiträge o.ä. 
 
 
§ 7 Beiträge 
 
Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge.  Zusätzlich können Aufnahmegebühren, Umlagen, Kursgebühren 
und Sonderbeiträge für bestimmte Leistungen der SGDO erhoben werden. 
Über Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge und Umlagen entscheidet die Mitgliederversammlung.  
Über Höhe und Fälligkeit der übrigen Beiträge und Gebühren entscheidet der erweiterte Vorstand. 
Umlagen können maximal bis zum 2-fachen des jährlichen Mitgliedsbeitrages für die SGDO festgesetzt wer-
den.  
 
Rückständige Beiträge und Gebühren können nach vorangegangenem Mahnverfahren auf dem Rechtsweg 
eingetrieben werden. Dadurch entstehende Kosten sind zusätzlich zu zahlen. 
 
Die Beiträge und Gebühren werden ohne gesonderte Rechnungsstellung im Voraus fällig. 
 
Bei Neueintritt sind Beiträge und Gebühren zu Beginn der Mitgliedschaft fällig. 
 
Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Anschrift sowie der E-Mailadresse mitzuteilen. 
 
Näheres regelt die Finanzordnung. 
 
 
 
§ 8  Verstöße gegen die Anti-Doping Ordnung 
 
Wegen Verstößen gegen die Anti-Doping Ordnung können Sanktionen verhängt werden.  
Die Zuständigkeit für das Sanktionsverfahren wird von der SGDO auf den Deutschen Schachbund (DSB) 
übertragen, insbesondere auch die Befugnis zum Ausspruch von Sanktionen mit Ausnahme von Entschei-
dungen über vorläufige Suspendierungen.  
 
 
 
 
 



§ 9 Haftung 
 
Der Verein haftet nicht für Schäden und Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benut-
zung von Anlagen, Einrichtungen oder Geräten des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen bzw. bei einer 
sonst für den Verein erfolgten Tätigkeit erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch beste-
hende Versicherungen gedeckt sind.  
Die Haftung des Vorstandes, von ehrenamtlich Tätigen und Organ- oder Amtsträgern ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit begrenzt. 
 
 
§ 10 Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 
- der geschäftsführende Vorstand 
- der erweiterte Vorstand 
- die Jugendversammlung 
- der Jugendvorstand 
- der Bezirksspielausschuss 
- der Ehrenrat 

 
 
§ 11 Die Mitgliederversammlung 
 
       1. Eine Mitgliederversammlung wird grundsätzlich in Form einer Delegiertenversammlung  
           abgehalten. Sie setzt sich zusammen aus: 

    -  den Delegierten der Mitgliedsorganisationen 
    -  den Mitgliedern des erweiterten Vorstands 
    -  den Vertretern der Sportjugend 
    -  den Ehrenmitgliedern  
  
Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung so viele Stimmen, wie er Mitglieder bei der letzten 
aktuellen Bestandserhebung gemeldet hat.  
 
Jede Mitgliedsorganisation entsendet einen Delegierten, der sämtliche Stimmrechte seiner Organisa-
tion ausübt. In der Regel ist das der Vorsitzende oder ein von ihm benannter Vertreter. Dieser muss 
Mitglied des Vereins sein, den er vertritt und das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung der SGDO ist mindestens einmal jährlich einzuberufen und 

soll im ersten Halbjahr des Jahres stattfinden. 
  

3. Jede Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands geleitet. 
Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter.  Der Versammlungs-
leiter bestimmt den Protokollführer. 

4. Mitgliederversammlungen finden grundsätzlich als Präsenzversammlungen statt. Der geschäftsfüh-
rende Vorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung ausschließlich als virtuelle Mit-
gliederversammlung in Form einer onlinebasierten Videoversammlung oder als Kombination von 
Präsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride Mitgliederversammlung) stattfindet. 
Ohne einen entsprechenden Beschluss des geschäftsführenden Vorstands haben die Mitglieder kei-
nen Anspruch darauf, virtuell an einer Präsenzversammlung teilzunehmen.  

Technische Widrigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme oder bei der Stimm-
rechtsausübung führen, berechtigen die teilnahme- und stimmberechtigten Personen nicht dazu, 



gefasste Beschlüsse und vorgenommene Wahlen anzufechten, es sei denn, die Ursache der techni-
schen Widrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich des Vereins zuzurechnen.  

Im Übrigen gelten für die virtuelle bzw. hybride Mitgliederversammlung die Vorschriften über die 
Mitgliederversammlung sinngemäß. 

5. Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt in Textform mindestens vier Wochen 
vor dem Versammlungstermin durch den geschäftsführenden Vorstand. Mit der Einberufung ist 
gleichzeitig die Tagesordnung bekanntzugeben. 

6. Anträge zur Tagesordnung können von allen stimmberechtigten Mitgliedern gestellt werden. Die 
Anträge sind zu begründen und müssen dem geschäftsführenden Vorstand spätestens drei Wochen 
vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Namens zugehen. Anträge, die erst auf der Ver-
sammlung vorgebracht werden, können nur dann behandelt werden, wenn sie von der Mehrheit 
der Delegierten als Dringlichkeitsanträge anerkannt werden. 

7. Eine Mitgliederversammlung kann vom geschäftsführenden Vorstand jederzeit einberufen werden. 
Sie muss einberufen werden, wenn dies von einem Drittel der Mitglieder in Textform beim ge-
schäftsführenden Vorstand beantragt wird.  

Die Einberufung der Versammlung hat dann innerhalb von 3 Monaten zu erfolgen. Die Einladungs-
frist kann im Dringlichkeitsfall auf zwei Wochen verkürzt werden. In der Einladung müssen alle 
Gründe, die seitens der Mitglieder für die Durchführung einer außerordentlichen Versammlung ge-
nannt worden sind, in ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben werden. 

8. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Entgegennahme der Berichte des Vorstands und der Kassenprüfer 
b. Entlastung des geschäftsführenden Vorstands 
c. Wahl und Abwahl des Vorstands und der Kassenprüfer 
d. Festsetzung der Beiträge und Umlagen 
e. Beschlussfassung über eingegangene Anträge 
f. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und Auflösung der SGDO 
g. Endgültige Entscheidung über Ausschluss von Mitgliedern  
h. Ernennung von Ehrenmitgliedern  

 
9. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Delegierten beschluss-

fähig. 

10. Sie entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet und nicht mitgezählt. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  

Änderungen der Satzung können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stim-
men beschlossen werden. 

Satzungsänderungen aufgrund von Auflagen des Registergerichts oder anderen Behörden können 
vom geschäftsführenden Vorstand beschlossen werden. 

11. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen oder bei Teilnahme an einer virtuellen oder hybriden 
Mitgliederversammlung auch durch elektronische Stimmabgabe. Eine geheime Abstimmung ist 
durchzuführen, wenn dies von der Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder ver-
langt wird. 

 
12. Jedes delegierte Mitglied ist mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung 

stimmberechtigt. Wählbar zum geschäftsführenden Vorstand ist es mit Vollendung des 18. Lebens-
jahres.  

13. Über sämtliche Versammlungen der SGDO ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Versammlungslei-
ter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.  



 
§ 12 Vorstand  
 

1. Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsit-
zenden sowie dem Kassierer. 
Je 2 dieser Vorstandsmitglieder vertreten die SGDO gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam.  
 

2. Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus: 
- dem geschäftsführenden Vorstand 
- zwei Vertretern der Sportjugend 
- Ehrenvorsitzenden 
- 1. Spielleiter 
- 2. Spielleiter 
- Referent für Öffentlichkeitsarbeit 
- Schulschachreferent 
- Wertungsreferent 

         
              Der erweiterte Vorstand kann sich bei Bedarf um weitere Personen ergänzen. 
 

3. Die Mitglieder des Vorstands gem. § 12 der Satzung werden einzeln durch die Mitgliederversamm-
lung für 2 Jahre gewählt.  
 
Ausnahme bilden hier die Vertreter der Sportjugend, die von der Jugendversammlung gemäß der 
Jugendordnung gewählt werden. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands bleiben bis zur 
satzungsgemäßen Neuwahl im Amt, gleichgültig, ob diese mehr oder weniger als 2 Jahre nach Be-
ginn der Amtszeit stattfindet. 
 
Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl in das Amt vorher schrift-
lich erklärt haben. 

               
Dabei sind in den Jahren mit geraden Jahreszahlen der 1. Vorsitzende, der 1. Spielleiter, der Refe-
rent für Öffentlichkeitsarbeit und der Schulschachreferent, in den Jahren mit ungeraden Jahreszah-
len der 2. Vorsitzende, der Kassierer, der 2. Spielleiter und der Wertungsreferent zu wählen. Wie-
derwahl ist erlaubt. Hiervon abweichend können Vorstandsmitglieder in jeder Jahreshauptver-
sammlung mit Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gewählt werden. 
 

4. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so bestellt der geschäftsführende 
Vorstand einen Stellvertreter, der das Amt kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
führt. Die nächste Mitgliederversammlung wählt einen Vertreter bis zur nächsten turnusgemäßen 
Neuwahl. Sollte ein Vorstandsamt nicht anderweitig besetzt werden können, so kann ein Vor-
standsmitglied ein zweites Amt ausüben. 
 

5. Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr.  
 
 
§ 13 Sportjugend 
 

1. Die Jugendorganisationen der Mitglieder bilden die Sportjugend der SGDO. 
2. Die Jugend verwaltet sich selber im Rahmen der Jugendordnung. 
3. Der Jugendvorstand ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Er entscheidet über 

die Verwendung der der Jugend zufließenden Mittel. 
4. Organe der Vereinsjugend sind  

- der Jugendvorstand und  
- die Jugendversammlung  



5. Näheres regelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung der SGDO beschlossen wird. 
Die Jugendordnung darf den Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. Im Zweifelsfall gelten 
die Regelungen dieser Satzung. 

 
 
§ 14  Bezirksspielausschuss (BSA) 
 
Der Bezirksspielausschuss besteht aus dem Spielleiter, dessen Vertreter, dem Jugendspielleiter 
oder ein von der Schachjugend benannten Vertreter sowie fünf Beisitzern, die von der 
Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt werden. 
 
Für die Zuständigkeit und das Verfahren vor dem Bezirksspielausschuss gilt die von der Mitgliederversamm-
lung beschlossene Ordnung des Bezirksspielausschusses. 
 
Der Spielausschuss hat den Spielleiter zu unterstützen und über Proteste gegen Entscheidungen des Spiel-
leiters zu entscheiden.  
 
 
§ 15 Ehrenrat 
 
Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern und drei stellvertretenden Mitgliedern, die von der Mitglieder-
versammlung für drei Jahre gewählt werden. Sie dürfen kein Amt im Vorstand, Spielausschuss der SGDO 
oder im Jugendvorstand der SJDO bekleiden. Für Zuständigkeit und Verfahren vor dem Ehrenrat gilt die von 
der Mitgliederversammlung der SGDO beschlossene Ehrenordnung. 
 
 
§ 16 Datenschutz  
1.  Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene 
Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
 
2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereins-
mitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

 
3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, perso-
nenbezogene Daten unbefugt zu anderen als zu dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 
zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein oder dem Vereinsamt hinaus. 
 
 
§ 17 Kassenprüfer 
 
Die Mitgliederversammlung wählt jährlich zwei Kassenprüfer, die nicht dem erweiterten Vorstand der 
SGDO angehören dürfen. Sie prüfen mindestens einmal jährlich die Kasse des Vereins.  
Die Kassenprüfer erstatten auf der Mitgliederversammlung Bericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 
Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstands. 



Die Amtszeit beträgt 2 Jahre wobei jeweils einer der beiden im geraden- und der jeweils zweite- im ungera-
den Kalenderjahr gewählt wird. Direkte Wiederwahl ist ein Mal zulässig. 
 
 
§ 18 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung der SGDO kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlos-
sen werden. Voraussetzung ist, dass 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen zustimmen. 
 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind zwei Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
 
Bei Auflösung der SGDO oder nach Wegfall des gemeinnützigen Zwecks fällt das nach Beendigung der Liqui-
dation vorhandene Vereinsvermögen an den "Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V., Sitz Düsseldorf, VR 
3931", der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  
Im Falle einer Fusion der SGDO mit einem anderen Verein fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung an den 
neu entstehenden, steuerbegünstigten Fusionsverein bzw. den aufnehmenden steuerbegünstigten Verein, 
der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  
 
Beschlüsse hierüber dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden. 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 28. März 2023 beschlossen. 
 

Letzte Änderung vom 28. März 2023 

 

 


